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relevante Sachverhalte von den Strafverfolgungsbehörden zu verfolgen und von den in

Strafrechtsachen zuständigen Gerichten abzuhandeln sind. 

 

Ob ein Missstand in der Verwaltung bzw. ein Straftatbestand vorliegen, ist seitens der 

jeweils zuständigen Institution zu prüfen. 

 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Dr. S t u r m 

Abteilungsleiterin 
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